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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Wintersession 2020 behandelte der Ständerat die Vorlage zur Vereinfachung
und Optimierung der Haushaltssteuerung als Erstrat. Die Problematik, wonach
zeitliche Abgrenzungen und Rückstellungen in der Finanzierungsrechnung
problematisch waren und insbesondere die aufgeschobenen Rückforderungen bei der
Verrechnungssteuer regelmässig zu hohen Überschüssen in der Finanzierungsrechnung
führten, wollte der Bundesrat dadurch lösen, dass Ausgaben und Einnahmen in der
Finanzierungsrechnung neu in dem Rechnungsjahr verbucht werden sollten, in dem die
wirtschaftliche Belastung oder Entlastung entsteht. Nach einigen Abklärungen dazu gab
die SGK-SR gemäss den Ausführungen von Peter Hegglin (cvp, ZG) beim EFD einen
Bericht in Auftrag, der Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie die Finanzierungsrechnung
gänzlich durch die Erfolgsrechnung abgelöst werden könnte. Das EFD schlug in der
Folge ein Modell vor, bei dem die Finanzierungsrechnung zwar gestrichen werden soll,
die Steuerung des Bundeshaushalts aber weiterhin über die Einnahmen und Ausgaben
und nicht über die Erträge und Aufwände der Erfolgsrechnung erfolgen soll. Auch die
Einhaltung der Schuldenbremse soll weiterhin über den Finanzierungssaldo kontrolliert
werden können. Dadurch würde sich das Rechnungslegungsmodell des Bundes
denjenigen der Kantone annähern, betonte Hegglin und erklärte, dies wäre ein «sehr
grosser Schritt in der öffentlichen Rechnungslegung» hin zu einem modernen
Rechnungslegungsstandard. Finanzminister Maurer unterstützte den Vorschlag des EFD
und der Kommission im Namen des Bundesrates. Diskussionslos folgte der Ständerat
diesem Grundsatzentscheid in den Detailabstimmungen. 
Umstrittener war ein Aspekt, welcher der Bundesrat der Vorlage ohne Auftrag des
Parlaments hinzugefügt hatte, nämlich die Frage, ob und wie das Beantragen von
Nachtragskrediten vereinfacht werden soll. Bundesrat Maurer hatte zuvor erklärt, dass
die Verwaltungseinheiten sehr vorsichtig budgetierten, um das komplizierte Verfahren
zur Beantragung von Nachtragskrediten zu umgehen. Entsprechend käme es
regelmässig zu hohen Überschüssen. Durch eine Vereinfachung des
Nachtragsverfahrens solle entsprechend die Budgetierung erleichtert und dadurch
genauer werden. Eine Minderheit Knecht (svp, AG) beantragte, diese Änderungen
abzulehnen. Dadurch bestünde neu ein Anreiz, in einzelnen Bereichen zu knapp zu
budgetieren, um einen grösseren Handlungsspielraum zu haben, und anschliessend
Nachträge zu beantragen. Insgesamt würde dadurch mehr Geld ausgegeben als bisher.
Finanzminister Maurer wies hingegen daraufhin, dass das Parlament auch weiterhin die
Möglichkeit haben werde, Budgetposten, die es für unnötig oder zu hoch halte, zu
streichen oder zu kürzen. Mit 34 zu 5 Stimmen sprach sich der Ständerat gegen den
Minderheitsantrag aus und verabschiedete seinen Entwurf anschliessend in der
Gesamtabstimmung einstimmig. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der von der WAK-NR
eingereichten Motion für die vollumfängliche Verwendung des Bundesanteils an den
SNB-Ausschüttungen zum Abbau der Covid-19-Schulden. Zuvor hatte die FK-SR die
Motion mit 10 zu 2 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zur Ablehnung empfohlen. Stattdessen
habe die Kommission bereits 2021 vorgeschlagen, nur die Zusatzausschüttungen in der
Höhe von maximal CHF 4 Mrd. jährlich für den Covid-19-Schuldenabbau einzusetzen.
Während «ordentliche Ausgaben durch ordentliche Einnahmen» finanziert werden
müssen und somit der Grundbetrag der Ausschüttungen in der Höhe von CHF 2 Mrd.
ordentlich verbucht werden soll, könnten die volatileren Zusatzausschüttungen
durchaus als ausserordentliche Einnahmen verbucht werden. Eine Minderheit Knecht
(svp, AG) beantragte hingegen die Annahme der Motion und somit auch eine
Verwendung des Grundbetrags der SNB-Ausschüttungen zum Abbau der
pandemiebedingten Schulden in zehn bis zwölf Jahren, um den «Druck auf die
ordentlichen Ausgaben des Bundes aufrechterhalten» zu können. Zumal sich der
Ständerat gleich vor der Beratung der Motion für einen Schuldenabbau ohne
Verwendung des Grundbetrags der SNB-Ausschüttungen ausgesprochen und diese
Frage damit bereits erledigt hatte, zog Hansjörg Knecht seinen Minderheitsantrag
zurück. In der Zwischenzeit hatte sich auch herausgestellt, dass die Finanzlage der SNB
im Sommer 2022 für Ende des Jahres eher darauf hindeutete, dass es womöglich weder
zu Ausschüttungen des Grundbetrags noch des Zusatzbetrags kommen wird. Der
Ständerat lehnte die Motion in der Folge stillschweigend ab. 2

MOTION
DATUM: 14.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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1) AB SR, 2020, S. 1396 ff.
2) AB SR, 2022, S. 706 f.; Bericht FK-SR vom 30.8.22
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